
Blockchain-Netzwerke und Krypto-Token 
im Internationalen Privatrecht

Jonas Drögemüller

Deutsches, Europäisches und 
Vergleichendes Wirtschaftsrecht 131

Nomos



Deutsches, Europäisches und
Vergleichendes Wirtschaftsrecht

herausgegeben von
Prof. Dr. iur. Dr. rer. pol. h.c. Dr. iur. h.c. Werner F. Ebke,
LL.M. (UC Berkeley)

Band 131



Jonas Drögemüller

Blockchain-Netzwerke und Krypto-Token
im Internationalen Privatrecht



Gedruckt mit freundlicher Unterstützung des Vereins zur Förderung des Deutschen,
Europäischen und Vergleichenden Wirtschaftsrechts e.V.

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in
der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliographische
Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Zugl.: Heidelberg, Univ., Diss., 2022

ISBN 978-3-7560-0525-3 (Print)
ISBN 978-3-7489-3881-1 (ePdf)

1. Auflage 2023
© Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2023. Gesamtverantwortung für Druck
und Herstellung bei der Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG. Alle Rechte, auch
die des Nachdrucks von Auszügen, der fotomechanischen Wiedergabe und der Über-
setzung vorbehalten. Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier.

Onlineversion
Nomos eLibrary



Meinen Eltern





Vorwort

Die vorliegende Arbeit wurde im Sommersemester 2022 von der Juristi­
schen Fakultät der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg als Dissertation 
angenommen. Abgeschlossen wurde das Manuskript im März 2022. Ausge­
wählte Literatur und Rechtsprechung wurden bis September 2022 berück­
sichtigt.

Mein besonderer Dank gebührt meinem verehrten Doktorvater, Herrn 
Prof. Dr. iur. Dr. h.c. mult. Werner F. Ebke, LL.M. (UC Berkeley), für die 
Betreuung der Arbeit und die Freiheiten bei ihrer Anfertigung. Darüber 
hinaus danke ich ihm für die lehrreiche Zeit am Institut für deutsches und 
europäisches Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht und für die Aufnahme 
der Arbeit in die vorliegende, von ihm herausgegebene Schriftenreihe. 
Herrn Prof. Dr. Marc-Philippe Weller danke ich für die zügige Zweitbegut­
achtung und für seine Mitwirkung im Rahmen der Disputation.

Ferner möchte ich mich bei der Konrad-Adenauer-Stiftung für die mir 
zuteil gewordene Promotionsförderung sowie dem Verein zur Förderung 
des Deutschen, Europäischen und Vergleichenden Wirtschaftsrechts e.V. für die 
Gewährung eines großzügigen Druckkostenzuschusses bedanken.

Ganz herzlich danken möchte ich darüber hinaus meinen Großeltern, 
Sigrid und Helwig Lenz, für das gründliche Lektorat der Arbeit und das 
große Interesse an der Thematik.

Mein größter Dank gilt schließlich meinen Eltern, Susanne und Jan 
Drögemüller, die mich während meiner Ausbildung und auf meinem bis­
herigen Lebensweg stets bedingungslos und liebevoll unterstützt haben. 
Ihnen ist diese Arbeit gewidmet.

 

Hamburg, im Oktober 2022 Jonas Drögemüller

7





Geleitwort des Herausgebers

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit Regulierung der Blockchain-
Technologie oder von Krypto-Token. Angesichts der grenzüberschreiten­
den Natur von Blockchain-Sachverhalten stellt sich die Frage, welches 
Recht auf die Beurteilung von Blockchain betreffenden Fragen anwendbar 
ist. Die (deutsche) Rechtswissenschaft sich bisher vor allem mit materiell-
rechtlichen Problemen der Blockchain-Technologie und der Krypto-Token 
auseinandergesetzt und der internationalprivatrechtlichen Frage nach dem 
anwendbaren Recht nur wenig bis gar keine Aufmerksamkeit geschenkt. 
Die vorliegende Arbeit will diese Lücke schließen. Ziel der vorliegenden 
Untersuchung ist es, herauszufinden, welches Recht auf Blockchain-Netz­
werke und Krypto-Token anwendbar ist. Im Kern geht es um die Frage, 
„ob das geltende Internationale Privatrecht und seine Anknüpfungsregeln 
noch zeitgemäß und sachgerecht sind, um Blockchain-Sachverhalte zu 
erfassen, oder ob hierfür neue Blockchain spezifische Kollisionsnormen 
geschaffen werden müssen“.

Im ersten Teil werden die technischen, rechtlichen sowie methodischen 
Grundlagen gelegt, auf denen die Arbeit aufbaut. Der zweite Teil beschäf­
tigt sich mit der Beziehung zwischen den Teilnehmern eines Blockchain-
Netzwerkes und fragt, welches Recht auf sie anwendbar ist. Dabei liegt 
der Fokus auf Kryptowährung-Netzwerken; exemplarisch werden das Bit­
coin-Netzwerk und das Libra/Diem-Netzwerk untersucht. Der dritte Teil 
widmet sich der Einordnung von Krypto-Token in das Internationale Ver­
tragsrecht. Dazu werden Verträge über den Erwerb von Waren und Dienst­
leistungen mit Currency Token sowie Verträge über den Erwerb von Kryp­
to-Token am Primärmarkt – im Rahmen eines Initial Coin Offering – 
und am Sekundärmarkt – über Token-Handelsplattformen – in den Blick 
genommen. Der vierte Teil beschäftigt sich mit dem Internationalen Sa­
chenrecht und Krypto-Token. Dabei wird unter anderem untersucht, nach 
welchem Recht sich die Verfügung über Kryptowährungen (intrinsische 
Token) und tokenisierte Vermögenswerte (extrinsische Token) richtet. Der 
fünfte und letzte Teil unterbreitet ausgehend von den zuvor gewonnenen 
Erkenntnissen einen Vorschlag für eine Blockchain spezifische Kollisions­
norm. Sie soll auf europäischer Ebene verankert werden und alle dingli­
chen Fragen hinsichtlich Krypto-Token erfassen. Die Arbeit endet mit 
einer Schlussbetrachtung, welche die Untersuchungsfrage beantwortet.

Der Verfasser hat mit seiner Abhandlung juristisches Neuland betreten. 
Er zeigt auf, dass das Internationale Privatrecht im Großen und Ganzen in 
der Lage ist, mit seinem methodischen Instrumentarium die Herausforde­
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rungen zu bewältigen, die durch Blockchain-Netzwerke und Krypto-Token 
aufgeworfen werden. Die Probleme stecken jedoch naturgemäß in den 
Details, insbesondere bei den Anknüpfungspunkten, mit denen herkömm­
liche Kollisionsnormen an Tatsachen anknüpfen, die bei Blockchain-Netz­
werken oder Krypto-Token als Folge ihrer Ubiquität bzw. Virtualität 
nicht vorliegen bzw. nur schwer oder gar nicht zu bestimmen sind. An­
gesichts der zunehmenden Divergenz der materiell- und kollisionsrecht­
lichen Regelungen von Blockchain-Netzwerken und Krypto-Token inner­
halb und außerhalb Europas, kommt dem Internationalen Privatrecht eine 
Schlüsselrolle zu, um Rechtsunsicherheiten infolge des Fehlens klarer, 
spezifischer Kollisionsnormen vorzubeugen. Denn Rechtsunsicherheiten 
erschweren die Etablierung der Blockchain-Technologie und von Krypto-
Token und stellen Unternehmern und Verbrauchern keinen hinreichend 
sicheren Rechtsrahmen für ihrer Aktivitäten zur Verfügung. Ob und in­
wiefern eine internationale bzw. supranationale materielle Regulierung 
von Blockchain-Netzwerken und Krypto-Token sinnvoll ist, war nicht Ge­
genstand der vorliegenden Abhandlung.

Es ist dem Verfasser zuzustimmen, wenn er schreibt, dass die Selbstregu­
lierung durch die Anbieter bzw. Marktteilnehmer keinen gangbaren Weg 
darstellt,  um die auftretenden Rechtsfragen verlässlich zu lösen,  dass  es 
vielmehr auf europäischer Ebene oder, sofern möglich, auf supranationaler 
Ebene (etwa im Rahmen der Haager Konferenz für Internationales Privat­
recht) einer Verordnung bzw. eines Übereinkommens bedarf, welche/s die 
kollisionsrechtlichen Fragen hinsichtlich der  Blockchain-Netzwerke und 
Krypto-Token aus der Sicht des Internationalen Privatrechts adressiert. Für 
die Kryptowährung-Netzwerke ist die von dem Verfasser vorgeschlagene 
vertragsrechtliche Qualifikation ein guter Ansatz. Für die Lösung der Folge­
fragen gibt der Verfasser in der vorliegenden Arbeit wertvolle Hilfestellun­
gen. Hinsichtlich der Krypto-Token stellt sich die Rechtslage schwieriger dar, 
wie der Verfasser eindrucksvoll darlegt. Deshalb hat er eine Blockchain-
spezifische Kollisionsnorm entwickelt, die die dinglichen Fragen in Bezug 
auf Krypto-Token erfasst und darauf abzielt, die Regelungsdefizite im Inter­
nationalen Sachenrecht und Internationalen Wertpapierrecht zu beheben. 
Ziel dieser Norm ist es, die zum Teil widerstreitenden Partei-, Verkehrs- und 
Ordnungsinteressen  juristisch  verlässlich  und  ökonomisch  sinnvoll  mit 
einander in Einklang zu bringen. Der Vorschlag des Verfassers wird die 
angelaufene wissenschaftliche Debatte nachhaltig beflügeln und befruchten.

Heidelberg, im Dezember 2022 Werner F. Ebke 
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